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§ 65 K-LSchV § 65
 K-LSchV - Kärntner landwirtschaftliche Schulverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

Die Erziehungsberechtigten haben jede Änderung ihrer Wohnadresse, gegebenenfalls der eigenen Wohnadresse des

Schülers, einen Übergang des Erziehungsrechtes an andere Personen sowie sonstige Veränderungen, die den Schüler

betre5en und für die Schule bedeutsam sind, unverzüglich zu melden. Sofern der Schüler eigenberechtigt ist, tri5t ihn

die Meldep7icht hinsichtlich der Änderung seiner Wohnadresse und der wesentlichen seine Person betre5enden

Angaben.

In Kraft seit 13.08.2016 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 65 K-LSchV § 65
	K-LSchV - Kärntner landwirtschaftliche Schulverordnung


